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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §13 Abs7 idF 2008/I/042

VwRallg

Rechtssatz

Durch das Abstellen auf den "betre enden" Rechtsträger in § 13 Abs. 7 erster Satz GewO 1994 wird zum Ausdruck

gebracht, dass sich der Ein uss der natürlichen Person auf den Rechtsträger beziehen muss, hinsichtlich dessen der

Gewerbeausschlussgrund geprüft wird. Hinweise darauf, dass ein derartiger maßgebender Ein uss nicht im Wege

eines (gleichsam dazwischen geschalteten) weiteren Rechtsträgers, sondern nur unmittelbar ausgeübt werden kann,

ergeben sich daraus nicht. Auch in den Erläuterungen zur insoweit maßgeblichen Novelle BGBl. I Nr. 42/2008 (IA 549/A

BlgNR 23. GP 32) heißt es dazu nur, dass der bisherige Regelungsinhalt deutlicher zum Ausdruck gebracht werden soll.

Anhaltspunkte für die Annahme eines inhaltlich geänderten Verständnisses zum Vorliegen eines maßgebenden

Einflusses finden sich darin nicht.
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